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Durchschnittliches Zugangsalter in Altersrente* nach Geburtsjahr 1946 - 1955
nach Geschlecht und West- und Ostdeutschland, in Lebensjahren

Männer

Frauen

* Ab dem Jahrgang 1952 entfallen die Altersrenten für Frauen sowie die Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit und nach 
Altersteilzeitarbeit.

Quelle: Dagmar Pattloch (2024): Das Zugangsalter in die gesetzliche Rente: Eine Richtigstellung (Blog-Serie Mythen der 
Sozialpolitik des WSI vom 08.08.2024), Datenbasis: Statistik der Rentenzugänge der DRV 2001-2022.
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Durchschnittliches Zugangsalter in Altersrenten nach Geburtsjahr 1946 - 1955 

Der Bezug einer Altersrente setzt zunehmend später ein: Das durchschnittliche Zugangsalter der Frauen und Männer des Geburtsjahrgangs 1955 

lag bei 64,5 Jahren.1 Im Geburtsjahrgang 1946 lag das durchschnittliche Zugangsalter von Männern noch bei 63,2 Jahren und von Frauen bei 

63,1 Jahren. Die im Jahr 2022 67-Jährigen (Jahrgang 1955) sind gegenüber den dann 76-Jährigen (Jahrgang 1946) also 1,3 Jahre (Männer) 

bzw. 1,4 Jahre (Frauen) später in Rente gegangen. In derselben Zeit ist die Regelaltersgrenze nur um 0,8 Jahre angestiegen. Somit ist das 

Zugangsalter stärker gestiegen als die Regelaltersgrenze. 

Ursächlich für diese längerfristige Entwicklung sind vor allem politisch-institutionelle Entscheidungen: Spätestens seit der Jahrtausendwende ist 

mit der Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik eine Abkehr von der bis dahin dominierenden Orientierung auf die Frühverrentung und betriebliche Früh-

ausgliederung eingeleitet worden. Dieser Paradigmenwechsel geht unter anderem mit einer Reihe von Änderungen im Rentenzugang einher: 

In den zurückliegenden Jahren sind die Möglichkeiten eines vorzeitigen Bezugs einer Altersrente zunehmend eingeschränkt und durch die Ein-

führung von Rentenabschlägen „verteuert“ worden. Seit dem Jahr 2012 hat zudem der Prozess der schrittweisen Heraufsetzung der Regelalters-

grenze von 65 auf 67 Jahre eingesetzt. Da sich dieser Anhebungsprozess bis 2029 fortsetzt und für die Geburtsjahrgänge ab 1964 dann die neue 

Regelaltersgrenze von 67 Jahren gilt, ist mit einem weiteren Anstieg des Rentenzugangsalters zu rechnen. 

Ausnahmen von der Regelaltersgrenze gibt es nur noch für Schwerbehinderte und langjährig Versicherte (jeweils mit 35 Versicherungsjahren) 

sowie für besonders langjährig Versicherte (mit 45 Pflichtbeitragsjahren, eingeführt 2012). Die Rente für besonders langjährig Versicherte ermög-

licht einen früheren Renteneintritt ohne Abschläge. Für die Rente für Schwerbehinderte bzw. für langjährig Versicherte dagegen ist eine vorzeitige 

Inanspruchnahme möglich, die dann mit Rentenabschlägen verbunden ist. Diese Abschläge mindern die Höhe der Rente bei einem vorgezogenen 

Rentenbeginn dauerhaft und machen einen frühzeitigen Rentenbezug finanziell unattraktiv: Bei einem vorzeitigen Rentenbeginn mit 63 Jahren 

bei einer Altersrente für langjährig Versicherte würde bspw. für den Jahrgang 1955 und der regulären Grenze dieser Altersrente (identisch mit 

Regelaltersgrenze) von 65 Jahren und 9 Monaten die Rente um 9,9 % gekürzt (0,3 % für jeden vorgezogenen Monat) (vgl. Abbildung III.45). 

Insgesamt zeigt der weiterhin bestehende Abstand zwischen durchschnittlichem Zugangsalter und Regelaltersgrenze, dass die Möglichkeiten 

der Renteneintritte vor der Regelaltersgrenze weiterhin sowohl von Männern wie auch von Frauen in Anspruch genommen werden. 

Neben den bereits genannten Änderungen ist auch die Abschaffung (ab 2012, für ab 1952 Geborene) der Rente für Frauen sowie der Rente 

wegen Arbeitslosigkeit und nach Altersteilzeit Teil des Paradigmenwechsels. Von diesen Rentenarten konnte letztmalig noch der Jahrgang 1951 

Gebrauch machen. Der Wegfall dieser Altersrenten führte zu einem deutlichen Anstieg des durchschnittlichen Zugangsalters zwischen den Ge-

burtsjahrgängen 1951 und 1952 insbesondere bei Frauen (um 0,8 Jahre). Dass der Rückgang für Männer niedriger ausfällt wird hauptsächlich 

 
1 Dies entspricht dem Datenstand mit Zugängen bis einschließlich des Jahre 2022. Spätere Zugänge dieses Geburtsjahrgangs, der im Jahr 2022 das 67. Le-
bensjahr erreichte, können die Werte noch geringfügig erhöhen. 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII45.pdf


 

www.sozialpolitik-aktuell.de Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen abbVIII11 

zwei Gründe haben. Zum einen betrifft Männer der Wegfall der Rente für Frauen nicht. Zum anderen besteht ein Zusammenhang mit der Rente 

für besonders langjährig Versicherte, die zu Beginn ihrer Einführung überwiegend von Männern genutzt wurde (Rentenbestand 2012: 86% Män-

ner). Die vorgezogene Altersrente für besonders langjährig Versicherte (ohne Abschläge) konnte vor dem Jahrgang 1953 noch ab 63 Jahren 

bezogen werden. Für die später geborenen Jahrgänge wird im Zuge der Anhebung der Regelaltersgrenze das Zugangsalter schrittweise auf 65 

Jahre (greift ab dem Jahrgang 1964) angehoben. Mittlerweile hat sich die Nutzung dieser Rente zwischen Männern und Frauen angenähert 

(Rentenbestand 2023: 56% Männer). 

Bei der Betrachtung des Rentenzugangsalter ist es wichtig zu beachten, dass das Rentenzugangsalter nicht grundsätzlich mit dem Berufsaus-

trittsalter identisch ist. Der später einsetzende Bezug einer Altersrente bedeutet nicht, dass alle Betroffenen auch entsprechend länger arbeiten. 

So sind trotz positivem Trend aktuell (2024) lediglich 52,4 % der Personen in der Altersgruppe zwischen 60 Jahren und 65 Jahren sozialversi-

cherungspflichtig beschäftigt (vgl. Abbildung IV.104). Nur einem Teil der Versicherten gelingt also ein nahtloser Übergang von einer versiche-

rungspflichtigen Beschäftigung zum Bezug einer Altersrente. Für viele setzt der Berufsaustritt früher ein. Dies gilt vor allem für Ältere, die ihren 

Arbeitsplatz verlieren, keine Wiederbeschäftigung finden und als Arbeitslose auf den Rentenbeginn warten. Die Arbeitslosenquote Älterer ging 

lange zurück, weist seit dem Jahr 2019 jedoch Schwankungen mit leicht steigender Tendenz auf (vgl. Abbildung IV.74). Auch Beschäftigte in der 

Passivphase der Altersteilzeit sowie Nicht-Erwerbstätige, dies sind in erster Linie Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit frühzeitig aufgegeben bzw. 

nicht wieder aufgenommen haben, zählen zu der Gruppe derer, die zwischen Berufsaustritt und Renteneintritt eine Lücke aufweisen. Insgesamt 

wechselten im Jahr 2023 kaum die Hälfte aller Männer und Frauen unmittelbar aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung in die Altersrente 

(vgl. Abbildung VIII.13b).  

 

Methodische Hinweise 

Die Daten gehen auf eine Sonderauswertung der Statistik der Rentenzugänge der DRV 2001-2022 zurück. Die Zeitreihe zum Versichertenren-

tenzugang 2001-2022 wurde im Jahr 2024 veröffentlicht. 

Da das jüngste enthaltene Renteneintrittsjahr 2022 ist, wird die Auswertung auf die Jahrgänge bis 1955 beschränkt. Personen dieses Jahrgangs 

waren im Jahr 2022 67 Jahre alt. Zwar können noch Renteneintritte in höherem Alter erfolgen, der Großteil der Renteneintritte ist jedoch bereits 

erfolgt. Spätere Eintritte sind selten und erhöhen das durchschnittliche Altersrentenzugangsalter nur noch wenig. Somit kann mit den Daten bis 

zum Jahr 2022 das Renteneintrittsverhalten bis zur Kohorte 1955 ausreichend sicher, wenn auch nicht abschließend abgebildet werden.  

Veröffentlicht wurden die Daten in Pattloch (2024). Bei der Darstellung handelt es sich um das kohortenspezifische monatsgenaue durchschnitt-

liche Zugangsalter in Altersrenten. 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV104.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV74.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII13b.pdf
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Zu beachten ist, dass Personen die vor dem Altersrentenbezug in Erwerbsminderungsrente eingetreten sind, nicht bei der Berechnung berück-

sichtigt werden. Für diese Personen wird die Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente umgewandelt. Da Personen in Erwerbsminderungsrente 

aufgrund von Erwerbsunfähigkeit meist vor den Altersgrenzen für Altersrenten in ihre erste – die Erwerbsminderungsrente – eintreten, würde die 

Berücksichtigung das durchschnittliche Altersrenteneintrittsalter verzerren. 

Die Deutsche Rentenversicherung weist in ihren Standardveröffentlichungen aktuell nur die durchschnittlichen Rentenzugangsalter nach Zu-

gangsjahr aus2. Ihr Aussagewert ist insofern eingeschränkt, als die Durchschnittswerte, die für die Kalenderjahre ausgewiesen werden, durch 

demografische Effekte und damit einhergehend unterschiedliche rechtliche Regelungen für die verschiedenen Jahrgänge verzerrt sein können. 

Ist z.B. die Altersgruppe mit dem Lebensalter 65 Jahre in einem Zugangsjahr stark, die Altersgruppe 63 Jahre hingegen schwächer besetzt, dann 

wird das Rentenzugangsgeschehen durch den Bezug der Regelaltersrente mit 65 Jahren geprägt. Das durchschnittliche Zugangsalter erhöht 

sich dadurch, ohne dass sich das Verhalten der Betroffenen verändert hat, allein aufgrund der Altersverteilung im jeweiligen Jahr. Will man diesen 

demografischen Effekt ausschalten, dann muss das Zugangsalter der einzelnen Geburtsjahrgänge/Kohorten betrachtet werden, wie es hier ge-

schieht und vormals auch von der Deutschen Rentenversicherung berichtet wurde (vgl. die archivierte Abbildung zu den ehemals durch die DRV 

berichteten Werten Abbildung VIII.19). Für Details zur Kritik des aktuell berichteten durchschnittlichen Rentenzugangsalters nach Zugangsjahr 

siehe Pattloch (2024). 
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